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Nach Ansicht von Generalanwalt Wathelet kann ein Kind in einer 
„Patchworkfamilie“ in Bezug auf eine grenzüberschreitende soziale Vergünstigung 

als Kind des Stiefvaters angesehen werden 

Das Abstammungsverhältnis ist in diesem Bereich nicht juristisch zu bestimmen, sondern 
wirtschaftlich, und zwar in dem Sinne, dass das Kind eines Stiefvaters, der Wanderarbeitnehmer 
ist, Anspruch auf eine soziale Vergünstigung haben kann, wenn der Stiefvater tatsächlich zum 

Unterhalt des Kindes beiträgt 

Nach luxemburgischem Recht können die Kinder von Grenzgängern, die in Luxemburg beschäftigt 
sind oder ihre Tätigkeit in diesem Land ausüben, eine Studienbeihilfe beantragen. Deren 
Gewährung setzt u. a. voraus, dass der Grenzgänger zum Zeitpunkt der Antragstellung seit 
mindestens fünf Jahren ununterbrochen in Luxemburg gearbeitet hat1. 

Frau Noémie Depesme, Herr Adrien Kaufmann und Herr Maxime Lefort leben in 
Patchworkfamilien, die jeweils aus ihrer genetischen Mutter und ihrem Stiefvater2 bestehen (der 
genetische Vater lebt entweder von der Mutter getrennt oder ist verstorben). Sie alle haben in 
Luxemburg aufgrund der Tatsache, dass ihr jeweiliger Stiefvater dort seit mehr als fünf Jahren 
ununterbrochen arbeitet, eine Studienbeihilfe beantragt. Dagegen arbeitet keine der Mütter in 
Luxemburg. Die luxemburgischen Behörden haben die Anträge mit der Begründung abgelehnt, 
dass Frau Depesme, Herr Kaufmann und Herr Lefort juristisch gesehen keine „Kinder“ eines 
Grenzgängers seien, sondern lediglich „Stiefkinder“. 

Die drei Studierenden haben die Entscheidungen der luxemburgischen Behörden angefochten. Die 
mit der Sache befasste Cour administrative du Luxembourg (luxemburgischer 
Verwaltungsgerichtshof) möchte vom Gerichtshof wissen, ob im Bereich sozialer Vergünstigungen 
der Begriff „Kind“ auch Stiefkinder erfasst. Es geht mit anderen Worten darum, ob das 
Abstammungsverhältnis aus wirtschaftlicher statt aus rechtlicher Sicht betrachtet werden kann. 

In seinen heutigen Schlussanträgen weist Generalanwalt Wathelet zunächst darauf hin, dass ein 
Arbeitnehmer aus einem Mitgliedstaat in jedem anderen Mitgliedstaat, in dem er arbeitet, nach 

                                                 
1
 Die Frage, ob die Voraussetzung einer ununterbrochenen Mindestarbeitszeit von fünf Jahren, die im Anschluss an das 

Urteil des Gerichtshofs vom 20. Juni 2013 in der Rechtssache Giersch (C-20/12, vgl. Pressemitteilung Nr. 74/13) 
eingeführt wurde, aus dem Blickwinkel des Unionsrechts diskriminierend ist, wird in der Rechtssache Bragança Linares 
Verruga u. a. (C-238/15) aufgeworfen, in der Generalanwalt Wathelet am 2. Juni 2016 seine Schlussanträge gestellt hat. 
Er ist der Ansicht, dass diese Voraussetzung eine ungerechtfertigte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
darstellt, da sie weder geeignet noch erforderlich erscheint, um das von Luxemburg angestrebte berechtigte Ziel einer 
Erhöhung des Anteils der Gebietsansässigen mit Hochschulabschluss zu erreichen. Das luxemburgische Gesetz wurde 
mittlerweile in diesem Punkt geändert; nach dem Gesetz vom 24. Juli 2014 genügt es, wenn der Grenzgänger innerhalb 
der dem Antrag auf Studienbeihilfe vorausgegangenen sieben Jahre fünf Jahre lang in Luxemburg gearbeitet hat. 
Generalanwalt Wathelet meint jedoch, dass die Regelung auch nach dieser Änderung nicht dem Gebot der 
Verhältnismäßigkeit entspricht. 
2
 Unter „Stiefvater“ ist hier ein anderer Mann als der genetische Vater zu verstehen. Die Mutter ist entweder mit dem 

Stiefvater verheiratet oder eine eheähnliche eingetragene Partnerschaft mit ihm eingegangen. Desgleichen ist hier unter 
„Stiefkind“ ein Kind zu verstehen, dessen genetische Mutter mit einem anderen Mann als dem genetischen Vater 
verheiratet ist oder eine eheähnliche eingetragene Partnerschaft mit ihm eingegangen ist. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-20/12
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130074de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-238/15
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einer Unionsverordnung3 die gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen erhalten muss 
wie inländische Arbeitnehmer. Ferner stellt er fest, dass Kinder für den Bereich der 
Unionsbürgerschaft in der Richtlinie 2004/384 definiert sind als „die Verwandten in gerader 
absteigender Linie des Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners …, die das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird“. Der 
Generalanwalt sieht keinen Grund, weshalb diese Definition nicht auch bei sozialen 
Vergünstigungen im Rahmen der Verordnung zur Anwendung kommen sollte. Seines 
Erachtens kann unter der Familie eines Unionsbürgers nichts Anderes verstanden werden, wenn 
es um den Unionsbürger in seiner Eigenschaft als „Arbeitnehmer“ geht. So hat der Gerichtshof 
bereits in Bezug auf die Schulbildung von Kindern (die in den Anwendungsbereich derselben 
Verordnung fällt) entschieden, dass sowohl die Abkömmlinge eines Wanderarbeitnehmers als 
auch die seines Ehegatten Anspruch auf Zugang zum Schulsystem des Aufnahmemitgliedstaats 
haben5. Außerdem hat der Unionsgesetzgeber selbst in einer unlängst erlassenen Richtlinie6, die 
denselben Anwendungsbereich wie die fragliche Verordnung hat, die Einheitlichkeit des Begriffs 
„Familienangehörige“ in dem Sinne bestätigt, dass die Kinder des Ehegatten eines Grenzgängers 
als dessen „Familienangehörige“ anzusehen sind. Schließlich steht diese Auslegung nach Ansicht 
des Generalanwalts auch mit der Auslegung des durch die Charta der Grundrechte der EU und die 
Europäische Menschenrechtskonvention geschützten Begriffs „Familienleben“ im Einklang, wobei 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zunehmend vom Kriterium des 
„Verwandtschaftsverhältnisses“ Abstand nimmt und die Möglichkeit „faktischer familiärer 
Beziehungen“ anerkennt7. 

Zur Veranschaulichung nennt der Generalanwalt das Beispiel einer Patchworkfamilie mit drei 
Kindern, von denen das erste ein Kind der Mutter ist, das zweite ein Kind ihres Partners und das 
dritte ein gemeinsames Kind dieses Paares. Wäre in diesem Beispiel allein die Mutter 
Grenzgängerin in Luxemburg, könnte sie, wenn der Begriff „Kind“ streng juristisch zu verstehen 
wäre, für ihr eigenes Kind und für das gemeinsame Kind eine Studienbeihilfe erhalten, nicht aber 
für das Kind ihres Partners, selbst wenn es beispielsweise seit seinem zweiten Lebensjahr in der 
Patchworkfamilie lebt. Daraus schließt der Generalanwalt, dass ein Kind, das rechtlich nicht mit 
dem Wanderarbeitnehmer verbunden ist, aber die Definition des „Familienangehörigen“ im 
Sinne der Richtlinie 2004/38 erfüllt, als Kind dieses Arbeitnehmers anzusehen ist und daher 
die in der Verordnung Nr. 492/2011 vorgesehenen sozialen Vergünstigungen beanspruchen 
kann. 

Schließlich weist der Generalanwalt hinsichtlich des Umfangs, den der Beitrag des 
Wanderarbeitnehmers zum Unterhalt eines rechtlich nicht mit ihm verbundenen Studierenden 
haben muss, darauf hin, dass die Rechtsprechung, wonach sich die Eigenschaft als 
Familienangehöriger, dem Unterhalt gewährt wird, aus einer tatsächlichen Situation ergibt8, 
auch auf den Beitrag eines Ehe- oder Lebenspartners zum Unterhalt seiner Stiefkinder 
Anwendung finden muss. Der Beitrag zum Unterhalt des Kindes kann demnach durch 
objektive Kriterien wie die Heirat, eine eingetragene Partnerschaft oder einen gemeinsamen 
Wohnsitz nachgewiesen werden, ohne dass es erforderlich wäre, die Gründe für die 
Inanspruchnahme dieser Unterstützung zu ermitteln oder ihren Umfang genau zu beziffern9. 

                                                 
3
 Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. L 141, S. 1). 
4
 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. 
L 158, S. 77, berichtigt im ABl. 2004, L 229, S. 35). 
5
 Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 2002, Baumbast und R (C-413/99). 

6
 Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (ABl. L 128, S. 8). 
7
 Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 22. April 1997 in der Rechtssache X, Y und 

Z/Vereinigtes Königreich (Nr. 21830/93, §§ 36 und 37). 
8
 Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juni 1985, Lebon (C-316/85). 

9
 Mit Wirkung vom 24. Juli 2014 wurde das in Rede stehende luxemburgische Gesetz geändert; es sieht nunmehr 

ausdrücklich vor, dass Kinder von Grenzgängern eine Studienbeihilfe erhalten können, sofern der Arbeitnehmer 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-413/99
http://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22appno%22:[%2221830/93%22]%7D
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-316/85
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HINWEIS: Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des 
Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die 
betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. 
Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. 
 
HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

                                                                                                                                                                  
weiterhin zum Unterhalt des Studierenden beiträgt. Es enthält allerdings nach wie vor keine ausdrückliche Definition des 
Begriffs „Kind“. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-401/15

